
Mitwirken als Elternvertreter in den  

Gremien der Grundschule Wettmar 

 

 

Die Eltern jeder Klasse 
 
 

wählen 
 

 

je Klasse zwei 

Elternvertreter. 
 

Diese bilden den 
 

 

Schulelternrat. 

Der SER ist kein mitbestimmendes Gremium. Die Arbeit beschränkt sich auf 
die Wahrnehmung von Erörterungs-, Anhörungs- und Informationsrechten.  

In die Entscheidungsprozesse der Schule sind die die Erziehungs-
berechtigten durch ihre für den Schulvorstand und die Konferenzen 

gewählten Vertreterinnen und Vertreter eingebunden. 

 
Dieser 

schickt 
 

4 stimmberechtigte 

Vertreter 
in die 

Gesamtkonferenz 
(entscheidet über 

pädagogische 
Grundsätze der 

schulischen Arbeit) 

und 2 

stimmberechtigte 
Vertreter 

in jede 
Fachkonferenz. 

(entscheidet über 
fachspezifische 

Grundsätze der 
schulischen 

Arbeit) 

und Je 1 Vertreter in 

den 
Stadtelternrat 

und den 
Regionselternrat 

  

  

 
 

 

Unabhängig davon gibt es als weiteres Gremium den Schulvorstand. 
Dieser besteht aus 8 Mitgliedern.  

(4 Lehrkräfte und 4 Erziehungsberechtigte) 
Hier werden Grundsätze der schulischen Arbeit entschieden. 

Wählbar in den Schulvorstand sind alle Erziehungsberechtigten, die ein Kind 
an der Grundschule Wettmar haben, egal ob sie in den Schulelternrat 

gewählt wurden oder nicht. 


